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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates 
(Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), 
BGBl. Nr. 410/1975, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 41/2016, wird wie folgt 
geändert: 

§ 37a Abs. 1 Z 3 lautet wie folgt: 
„die Anhörung von Sachverständigen und Auskunftspersonen bei der Vorberatung von bedeutsamen 
Gesetzentwürfen und Staatsverträgen. Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Abgeordneten aus 
wichtigen Gründen – auch für Teile der Anhörung – ausgeschlossen werden,“ 
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